
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Eisenbahngesetz 1957 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 60/1957 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 38/2004 

§/Artikel/Anlage 

§ 40 

Inkrafttretensdatum 

01.05.2004 

Außerkrafttretensdatum 

26.07.2006 

Text 

§ 40. (1) Anlagen jeder Art in einer Entfernung bis zu fünfzig Meter von der Mitte des äußersten Gleises 
sind sicher gegen Zündung durch Funken (zündungssicher) herzustellen, zu erhalten und zu erneuern, wenn 
Dampftriebfahrzeuge in Betrieb stehen oder ihr Einsatz nach Erklärung des Betreibers beabsichtigt wird. Wo es 
besondere örtliche Verhältnisse erfordern, hat der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
einen entsprechend geringeren oder größeren Feuerbereich festzusetzen. Über die Bauweise der 
zündungssicheren Herstellung entscheidet der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im 
eisenbahnrechtlichen Baugenehmigungsverfahren oder auf Antrag nach dem jeweiligen Stande der technischen 
Entwicklung. 

(2) Beim Bau einer neuen Eisenbahn oder bei Erweiterung bestehender Gleisanlagen trifft die Verpflichtung 
zur zündungssicheren Herstellung sowie Erhaltung und Erneuerung das Eisenbahnunternehmen, das auch den 
Teil der Kosten, um den die Erhaltungs- und Erneuerungskosten durch die zündungssichere Herstellung 
vergrößert worden sind, zu tragen hat. 

(3) Bei Anlagen in der Umgebung bestehender Eisenbahnen trifft die Verpflichtung zur zündungssicheren 
Herstellung sowie Erhaltung und Erneuerung die Besitzer der Anlagen. 


